
SMTV Schweizerischer Muay Thai Verband 
 
 
 
Verbandsabgaben                                                                                          . 
 
Lizenzgebühren: 
 

• Clublizenz / Jahresbeitrag    CHF. 300.- 
 

• Neue Kämpferlizenz +Jahresbeitrag   CHF.   80.-  
 

• Kämpferlizenz-Erneurerung / Jahresbeitrag  CHF.   50.- 
 

• Junioren/Schüler – 15 Jahre    CHF.   00.- 
 
Sanktionskosten Gala                                                                            .. 
 

• Vebandskosten                 CHF. 200.-  
 

• Für das Kampfrichter-Team gelten folgende Ansätze: 
 

1 Hauptringrichter  CHF. 150.- 
1 Ringrichter  CHF. 150.- 
3 Punkterichter CHF. 300.- 
1 Zeitnehmer CHF.   50.- 
(Inklusive Anreisespesen) 

        
• Zusätzlich angeforderte Kampfrichter sind (nach Tabelle) Gebührenpflichtig. 

 
• Es sind nur Lizenzierte Kampfrichter zugelassen. 

 
• Zu Lasten des Veranstalters gehen:  

 
1. Verpflegung des Richterteam. 
2. Ringarzt. (muss während den Kämpfen am Ring anwesend sein.) 
3. Medaillen und Pokale. 

 
• Vorstandsmitglieder des SMTV haben freien Zutritt an der Veranstaltung 

und zum Ringbereich. 
 

• Pro Club, die mit Kämpfer an der Gala teilnehmen, haben 3 Sekundanten 
(inkl. Coach) freien Zutritt. 

 
 

WICHTIG:  
 
Es sind nur Kämpfer zugelassen mit gültigem Kampfpass. 
 
 
Die Kämpfer müssen eine Verzichtserklärung unterschreiben 
(siehe www.smtv.ch Rubrik „Formulare“ oder „Know-how“) 

 



 
SMTV Schweizerischer Muay Thai Verband 
 
 
 
 
Sanktionen Amateur Kämpfe / Turniere                                                   .   
 

• Für das Kampfrichter-Team gelten folgende Ansätze: 
 

Für Meetings mit bis zu 9 Amateurkämpfen CHF 30.- 
Für Meetings mit 10 oder mehr Amateurkämpfen CHF 50.- 

 
• Richter-Team wird von der Startgebühr bezahlt: 

 
    Von der Startgebühr  CHF. 30.-  

gehen an den Verband  CHF. 15.- 
    an den Veranstalter CHF.   5.- 
 

• Die Anmeldungen der Teilnehmer gehen an den Verantwortlichen (siehe 
Anmeldeformular). 
 

• Für Ringarzt/Sanitäter und sonstige Spesen wie Lokalität kommt der 
Veranstalter auf. 
 

• Einnahmen aus  Eintrittsgebühr für Zuschauer und Catering bleiben dem 
Veranstalter vorbehalten.  

 
 
 
 
 
WICHTIG:  
 
Es sind nur Kämpfer zugelassen mit gültigem Kampfpass. 
 
 
Die Kämpfer müssen eine Verzichtserklärung unterschreiben 
(siehe www.smtv.ch Rubrik „Formulare“ oder „Know-how“) 


